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Bekanntmachungen.
Sonntag den 27. September e. findet die Controll- Verſammlung für die 3. Com-

pagnie der Landwehrleute hieſigen Kreiſes bei Schkeuditz und zwar, für die Reſerve und
das I. Aufgebot 411 Uhr und für das II. Aufgebot um 43 Uhr, ſo wie für die 4. Com-
pagnie bei Merſeburg um 10 Uhr der Reſerve und des I. Aufgebots und um 12 Uhr des
II. Aufgebots ſtatt.

Merſeburg, den 17. September 1846. Der Königl. Landrath Weidlich.
(1236) Die Gemeinden Oſtrau, Lennewitz und Wölkan beabſichtigen in dieſem Herbſte

nicht allein die Durchbrüche, welche in dem auf dem rechten Saalufer innerhalb ihrer Flu-
ren befindlichen Saaldamme vorhanden ſind, auszufüllen- und überhaupt die Sagldämme
wieder in gehörigen Zuſtand zu ſetzen, ſondern haben auch bereits einen neuen Damm von
dem Dürk ſchleppeplatze ab, in gerader Richtung auf das Knie des Oſtrauerkenberger Scheitausſ
Deiches ausgeführt.

Jndem ich dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringe, fordere ich alle diejenigen,
welche hiergegen gegründete Einwendungen machen zu können glanben, auf, ihre Wider-
ſprüche binnen einer Friſt von 14 Tagen bei mir anzumelden, widrigenfalls ſie mit ihren
eiwanigen Einwendungen präcludirt werden.

lerſeburg, den 18. September 1846. Der Königl. Landrath Weidlich.
Der in den Annalen der Land wirthſchaft Band 8. Heft 1. abgedruckte Aufſatz über

das Verfahren, aus Kartoffelſagmen völlig ausgewachſene und reife Kartoffeln zu ziehen,
liegt in meinem Büreau abſchriftlich zur Einſicht aus.

Merſeburg, den 20. September 1846. Der Königl. Landrath Weidlich.
Bekanntmachung. Nachdem es durch eine höhere Verordnung entſchieden worden

iſt, daß auch die bloſen Brodverkäufer, welche nicht zugleich Bäcker ſind, vorausgeſetzt, daß
ſie ein ſtehendes Gewerbe betreiben und nicht allein auf Wochenmärkten feil haben denſel-
ben Maaßregeln, wie die Bäcker unterworfen ſeyn ſollen daß ſie alſo den Preis und das
Gewicht ihrer Waaren aufſtellen und die desfallſige Taxe in ihrem Verkaufslokale aushän-
gen müſſen, ſo haben wir nunmehr zur beſſern Controlle dieſer Maaßregel und zur Siche-
rung des Publikums gegen Uebervortheilungen der betreffenden Gewerbtreibenden folgende
Einrichtung beſchloſſen

1) Die Bäcker und Brodverkäufer ſind gehalten die Preiſe und Gewicht ihrer Gebäcke
aus Roggenmehl monatlich aufzuſtellen und durch einen Anſchlag im Verkaufslo-
kale zur Kenntniß des Publikums zu bringen.

2) Dieſe Taxen müſſen vor dem erſten eines jeden Monats in doppelten Exemplaren bei
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uns eingereicht werden. Ein Exemplar bleibt bei unſern Akten zurück und ein Exem-
plar wird mit dem Vermerke verſehen: daß die Taxe uns vorgelegen habe, zum
Aushange im Verkaufslokale zurückgegeben.

3) Jn dem nach dem 1. jedes Monats zunächſt erſcheinenden Stücke des hieſigen Lokal-
blattes werden die Taxen ſämmtlicher Bäcker und Brodverkäufer für den laufenden
Monat bekannt gemacht, ſo daß alſo das Publikum ſelbſt prüfen kann welcher Ge-
werbtreibende die einzelnen Waaren am größten liefert.

4) Reicht ein Bäcker oder verkäufer bis zum 1. Monatstage eine neue Taxe nicht
ein, ſo wird ange aß die Taxe des vorhergehenden Monats auch noch für
den nächſtfolgende Gültig ſeyn ſolle.

5) Die Ueberſchreitung der aufgeſtellten und von uns genehmigten Taxen iſt im erſten
und zweiten Kontraventions-Falle mit einer Geldbuße bis zu 50 Thlrn. oder ver
hältnißmäßiger Gefängnißſtrafe bedroht. Jm dritten Kontraventions Falle kann zu-
gleich auf den Verluſt der Befugniß zur ſelbſtſtändigen Betreibung des Gewerbes für
immer oder auf Zeit erkannt werden.

Für die betreffenden Gewerbtreibenden machen wir noch beſonders bekannt, daß nach
einer Verfügung der Königl. Hochlöbl. Regierung die Beſtimmungen der Amtsblatts Ver-
ordnungen vom 11. April 1842 (A. B. S. 100.) und 10. Februar 1843 (A. V. S. 30.)
da ſie lediglich das formelle Verfahren bei Ausführung der in 8. 90. der Gewerbe Ord-
nungenachgelaſſenen Maaßregel betreffen, durch das erwähnte Geſetz nicht als aufgehoben
zu betrachten ſind ſondern fortwährend nech zur Anwendung kommen. Die bezüglichen
Beſtimmungen dieſer Verordnungen ſind folgende:

a) die Taxen müſſen in dem Verkaufslokale an einem in die Augen fallenden Orte an
einer ſchwarzen Tafel aushängen.

Jede Abänderung der Taxe iſt ſtrafbar, wenn ſie uns vorher nicht angezeigt und
von uns nicht genehmigt war.

c) Jedem Käufer ſteht es frei, den ſofortigen Nachweis der Uebereinſtimmung des Ge-
wichts durch Zuwiegen der Waaren zu verlangen.

d4) Die Waaren müſſen von guter der Geſundheit nicht nachtheiliger Beſchaffenheit,
insbeſondere gut ausgebacken ſeyn, der Vorrath an ſchlechtem der Geſundheit nach-
theiligem Brode wird confiscirt und vernichtet, und es hat nach Befinden der Kon-
travenient Einleitung der Criminal- Unterſuchung zu gewärtigen.

e) Der Preis des Brodes muß auf der obern Rinde deſſelben durch ſo viel Punkte,
als derſelbe Groſchen beträgt, bezeichnet werden.

Jede Kontravention gegen eine der vorſtehenden Vorſchriften wird mit einer Polizei-
Strafe von 1 bis 5 Thlrn. oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe geahndet.

Wir werden es uns angelegen ſeyn laſſen, die Befolgung dieſer Vorſchriften durch häu-
fige Reviſionen in den Verkaufslokalen der betreffenden Gewerbtreibenden ſtreng zu über-
wachen und dadurch Uebervortheilungen des Publikums möglichſt zu verhindern.

Merſeburg, den 15. September 1846.

Der Magiſtrat.Bekanntmachung. Es iſt von uns eine goldene Broche in Beſchlag genommen
worden, die der Beſitzer vor ungefähr 3 Wochen gefunden haben will.

Wer eine ſolche Broche vermißt, wolle ſich im Polizei Büreau melden.
Merſeburg, den 15. September 1846.

Der Magiſtrat.Gewerbeſcheine an Jnländer.
Alle Handeltreibende, welche im Laufe des Jahres 1847 einen Hauſirhandel fortſetzen

reſp. anfangen wollen, oder Gratis- Gewerbeſcheine zum Aufſuchen von Waagrenbeſtellungen
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zu erhalten wünſchen veranlaſſen wir hierdurch, ſich bis zum 26. huj. in unſerm Mili-
tair-Büreau zur Aufnahme in die betr. Liſte zu melden.

Spätere Anmeldungen können nur bei Aufſtellung der Nachtragsliſte berückſichtigt wer
den, wodurch für die Säumigen der Nachtheil entſtehet, daß der zu ſpät beäntragte Gewer
beſchein nicht ſogleich am 2. Januar k. J. ausgehändigt werden kann.

Merſeburg, den 19. September 1846.

e r Mag t ſt r a t.
Städtiſche Verwaltungs-Angelegenheiten.

Conferenz der Stadtverordneten am 8. September 1846.
4) Das nachgeſuchte Bürgerrecht wurde bewilligt dem Schuhmachermeiſter Fried-

rich Wilhelm Becker, dem Schneidermeiſter Karl Heyroth, dem Schnittwaarenhändler Au-
guſt Heber und dem Seifenſiedermeiſter Wilhelm Ortmann.

5) Das Geſuch der verwittweten H. aus Eiſenberg um Auswirkung der Naturaliſation
glaubt die Verſammlung im Einverſtändniß mit dem Magiſtrat, zurückweiſen zu müſſen.

6) Auf Grund beſonderer Anträge iſt die Anlegung eines Verbindungsweges zwiſchen
der Vorſtadt Neumarkt und dem Dome (der Altenburg) genehmigt. Zu den Baukoſten
ſoll ſeitens des Staates eine Beihülfe von 700 Thlr. gewährt werden das noch Fehlende
würde die Stadt aufwenden müſſen. Die Verſammlung erkennt gleich dem Magiſtrate die
Zweckmäßigkeit des gedachten Verbindungsweges, welcher unter den vom Hochw. Domkapi-
tel in dem Schreiben vom 28. Februar c. ausgeſprochenen billigen Bedingungen durch die
Curie Philippi und Jacobi geführt werden und auf dem Domplatz ausmünden würde.
Auch ſind beide ſtädtiſchen Behörden einverſtanden rückſichtlich der Uebernahme des genann-
ten Antheils zu den Baukoſten, wenn auf das Belegen der Einfaſſungsmauern mit Stein
platten und der Herſtellung des Pflaſters nach Lütticher Art überhaupt verzichtet, der Aus
führung des Baues aber ſo lange Anſtand gegeben werde, bis die Frage, ob die Commun
in den Beſitz der gedachten Curie kommen werde, entſchieden ſeyn wird.

7) Dem Vorſchlage des Magiſtrats, die beiden abhanden gekommenen Keilſchen Spar
kaſſenbücher zur Vermeidung anderweiter Nachtheile gerichtlich amortiſiren zu laſſen, tritt
die Verſammlung bei, unter Vorbehalt ſpäterer Beſchlußnahme rückſichtlich der, aus der
Amortiſation erwachſenden Koſten, welche vorläufig vorſchußweiſe aus der Sparkaſſe gezahlt
werden mögen.
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einen ſchriftlichen Vermerk davon in Kenntniß ſetzt, für ſich ſelbſt aber einen Nach
weis über die ertheilte Erlaubniß führt.

4) Für die Verſäumniſſe in denjenigen ſtädtiſchen Schulen, welche unter der Leitung von
Rectoren reſp. Directoren ſtehen, denen die von dem Königl. Miniſterio beſtätigte
Dienſtinſtruction zugefertigt iſt, bewendet es bei den Beſtimmungen des Z. 12. der
ſelben, wonach nicht den Localinſpectoren, ſondern den genannten Rectoren und Di-
rectoren die Ertheilung jener Erlaubniß zuſteht. Verſäumnißgeſuche auf längere
ar als 14 Tage ſind jedoch bei den Schulvorſtänden reſp. Schulcommiſſionen an-
zubringen.

5) Bei dringenden Verſäumniſſen, für welche vorher die Erlaubniß nicht hat nachgeſucht
werden können, iſt die Entſchuldigung ſobald als möglich nachzubringen und ſind
die Gründe für die Verſäumniß in ebenderſelben Weiſe zu prüfen, wie in den oben
erwähnten Fällen.

6) Alle dergeſtalt von dem Geiſtlichen reſp. Localinſpector der ſich nöthigenfalls mit
dem Lehrer in der Beurtheilung der für die Verſäumniß angebrachten Gründe und
deren Dringlichkeit berathen wird, oder den Reetoren oder Lehrern in den ad 4
angeführten Fällen nicht nachgeſuchte oder nicht erlaubte oder als ungenügend ent-
ſchüldigt befundene Verſäumniſſe ſind als ſtrafbar zu betrachten und nach der Ver-
ordnung vom 25. Januar 1837 zu behandeln.

9) Jn Betreff der als ſtrafbar erachteten Verſäumniſſe machen wir die Lehrer und Lo
calinſpectoren der Schulen unter Bezugnahme auf die 88. 3. und 4. der Verordnung
vom 25. Januar 1837 noch beſonders darauf aufmerkſam, daß die Eltern und Pfleger
der nachläſſigen Kinder zuvor ermahnt, und durch den Schulvorſtand zu Protokoll
verwarnt ſeyn müſſen, bevor auf Beſtrafung derſelben bei den Ortspolizeibehörden
angetragen werden kann.

Von dem erſten Oktober d. J. ab muß nach dieſen Vorſchriften mit Strenge verfah-
ren werden. Alle Hausväter unſrer Stadt werden dringend aufgefordert, ſich hiernach pünkt-
lich zu achten und dadurch Unannehmlichkeiten von ſich abzuwenden.

Merſeburg, den 15. September 1846.
Die Schul- Deputation für die Geſammtſtadt.

(1208) Bekanntmachung.Die Anlieferung von
25 Etr. raffinirten und 25 Etr. rohen Rüböl,
desgleichen von 6 Etr. Leinöl,

für die hieſige Königliche Saline ſoll im Wege der öffentlichen Licitation an den Mindeſt-
fordernden überlaſſen werden, und iſt hierzu Termin auf den

12. October e. Nachmittags 2 Uhr,
in unſerm Seſſionszimmer anberaumt, wozu qualifizirte Lieferanten mit dem Bemerken ein-
geladen werden, daß die Bedingungen im Termine ſelbſt bekannt gemacht werden, auch vor-
her in unſerer Regiſtratur einzuſehen ſind.

Dürrenberg, den 8. September 1846.
Königlich Preußiſches Salz-Amt.

(1219) Pferde-Perkauf.Donnerstag den 1. Oetober d. J., Vormittags 10 Uhr, ſollen vom Kö-
niglichen 12. HuſarenRegiment auf dem Kloſterhofe zu Merſeburg 33 Stück überzählige
Dienſt- Pferde öffentlich gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant an den Beſtbieten
den verkauft werden.

Kant, Quart. Dörna, den 15. September 1846.
Der Oberſt und Regiments Kommandeur v. Borcke.
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i Bekanntmachung.Zufolge gerichtlicher Verfügung ſoll den 2. October e., Mittags 12 Uhr, im Gaſthofe
zu Keuſchberg

ein zweiſpänniger, vierſitziger, verdeckter, mit eiſernen Achſen verſehener und in
Federn hängender Kutſchwagen,

gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verſteigert werden.
Merſeburg, den 15. September 1846. Der Kanzlei-Jnſpector Schultze, v. e.

(1229) Vier tanu f.Ein elegantes, 5 bis 6 Jahr altes hellbraunes Pferd, zum Reiten und Fahren zu ge
brauchen, Langſchwanz und von ſehr großer Statur, und

ein ganz neuer kleiner Wagen in Druckfedern, modern und leicht gebaut,
ſollen (reſp. mit Geſchirr und Sattelzeug) im Ganzen und Einzelnen zu einem eivilen Preis
verkauft werden. Nachweiſung ertheilt der Sattlermſtr. Herr Jfftiger jun. (Dom Nr. 268.)

(1228) Verkauf. Verſchiedene Sorten reife Weintrauben, von Weſpen und andern
Jnſekten nicht befallen, werden für den billigen Preis à Pfd. 24 Sgr. verkauft,

bei dem Gärtner in Merkels Garten hier.
(1232) Bekanntmachung. Die hieſigen Kaufleute werden auch im bevorſtehen-

den Winterhalbenjahre ihre Gewölbe um 9 Uhr Abends ſchließen und mit dem 1. October
den Anfang damit machen welches wir zur gefälligen Kenntnißnahme ergebenſt anzeigen.

Merſeburg, den 21. September 1846.
Die Deputirten der Handeltreibenden mit kanfm. Rechten.

(1231) Anzeige. Mein in Firniß und Mohnöl geriebenes Bleiweiß und Crem-
nitzerweiß trocknet ſehr gut und giebt einen blendend weißen, glänzenden Anſtrich.

L. A. Weddy.
Von Chablonen als Roſetten, Wandkanten, Ecken- und Deckenmuſter ſind die neueſten

Deſſins eingetroffen, auch ſämmtliche Farben in friſcher Waare und beſter Beſchaffenheit zu

haben bei L. A. Weddy.Zum Weizen -Kälken empfiehlt blauen Vitriol und andere dazu höchſt nöthige empfeh-

lungswerthe mineraliſche Salze L. A. Weddy.Einen eiſernen kleinen Ofen ſucht zu kaufen L. A. Weddy.
(1224) Neue engl. Voll- Heringe in beſter Qualität, ſo wie gut gehaltene

jährige Voll Heringe à Stck. 2, 3 und 4 Pf. empfiehlt L. Zimmermann.

(1226) Anzeige.Das Moöbel-, Spiegel- und Polſterwaagrenmagazin von Carl Dettenborn,
große Markerſtraße in Halle, empfiehlt ſein vollſtandig aſſortirtes Lager in
Mahagoni-, Birken- und andern feinen und ordin. Hoölzern und Polſterwaaren:

Polkaſophas, Ottomanen, Divans, Sophas, Chaiſelongues,
Etagers, Courſaiſes, Damen- und Herren-Armſtühle, Lehn-
ſtühle, Seſſel 2e., mit den neueſten, geſchmackvollſten und eleganteſten Be-
zugen von Peluche, Seide, Wolle und Haartuchen,

zu den möglichſt billigſten Preiſen.
Auch werden Möbel und Polſterwagren gegen feſtgeſtellte Abſchlagszahlungen

verkauft und vermiethet.

1233) Anzeige. Ganz neue, ſehr moderne Herbſt- Anzüge ſind zu ſehen bei demr e Karl Sei Megebere ſt Andüse Bund zu foh
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(1225) Möbel- Anzeige.Fertige Sophas und polirte Rohrſtühle von BVirkenholz, gut gearbeitet, empfiehlt bil-
ligſt zur gefälligen Abnahme auch können noch einige Möbelarbeiter fortwährend beſchäf-
tigt werden bei C. H. Bormann in Merſeburg, Dom 272.
(1221) Bekanntmachung.Einem geehrten Publikum erlaube ich mir die ergebenſte Anzeige zu machen, daß mir

die Erlaubniß zu Fertigung aller Arten außergerichtlicher Aufſätze ete. ertheilt worden iſt.
Jch bitte daher, unter Zuſicherung der reellſten und prompteſten Bedienung, um recht zahl
reiche, diesfallſige Aufträge.

Schkeuditz, den 15. September 1846. A. Jeßnitzer, Rentamts-Erpedient.
(1235) So eben erſchien bei mir und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Die Sparkaſſen des Regierungs-Vezirks Merſeburg nach Doktrin,
Geſetzgebung und praktiſcher Geſtaltung

mit
einigen Vorbemerkungen über Begriff und Nutzen ſolcher Anſtalten im Allgemeinen
und einzelnen vergleichenden Nachrichten dargeſtellt von

Seffner,Bürgermeiſter in Merſeburg.
6 Bogen. gr. 8. geh. 4 Thlr.

Merſeburg den 21. September 1846. Lonis Garcke.
(1223) Etabliſſement. Einem geehrten Publikum die ergebenſte Anzeige, daß ich

mich als Herrenkleidermacher etablirt habe. Jch empfehle mich zu geneigten Aufträgen und
verſpreche ſtets prompte und reelle Bedienung.

Merſeburg, den 20. September 1846. Johann Gottlieb Müller, Neumarkt.
(1203) Gelegenheit nach Leipzig und zurück.
Während der Michaelis Meſſe geht alle Tage ein Wagen früh nach Leipzig und Abends

zurück. Perſonen, welche geneigt ſind mitzufahren, haben ſich zu melden im Gaſthauſe zum
Löwen in Lützen.

(1220) Geſuch. Eine Familie auf dem Lande ſucht für ihr Hausweſen ein verſtän-
diges, erfahrenes wo möglich ſchon etwas bejahrtes Mädchen oder kinderloſe Wittwe, die
nöthigenfalls die Geſchäfte der Hausfrau beſorgen kann. Guter Lohn und gute Behand-
lung wird zugeſichert. Der Dienſt kann Weihnachten oder auch früher angetreten werden.
Das Nähere weiſt nach der Ortsrichter Krebel in Balditz.

(1222) Geſucht wird zur eommiſſionsweiſen Beſorgung des Verkaufs für ein eou-
rantes Geſchäft, ein dazu befähigter Mann, der den hieſigen Platz und die Umgegend genau
kennt. Offerten mit L. P. bezeichnet, werden von der Expedition dieſes Blattes entgegen-zeichnet, Exp geggenommen.

(1234) Conceert- Anzeige.Sonntag den 27. September wird im Riſchgarten Concert ſtattfinden. Anfang 34 Uhr.
J. F. Braun.

(1227) Das Gänſe- und Entenſchießen in Wallendorf
findet unwiderruflich künftigen Sonntag den 27. September e. ſtatt. Anfang Punkt 2 Uhr.

F. Bachmann.
(1230) Verehrliche Braun Dep utation, ſt noch ein Vierpacht

gezahlt Mehrere Brauberechtigte,die noch andere Bierfragen in petto haben.
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Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf-

Weizen 2 15 bis 2 25Roggen 1 2 13 9] bis 2 21 3
Die „Signale für die muſikaliſche Welt“

enthalten in Nr. 34. des laufenden Jahrgangs
unter der Rubrik „Souvenirs““ Folgendes

Dper in Merſeburg.
Es jſt ſchon einige Zeit her, da hatte der

Director B., welcher mit ſeiner Geſellſchaft in
Merſeburg Vorſtellungen gab, die „Zanber-
flöte“ angekündigt. Dieſe Oper war dort
lange nicht gegeben worden, Manche erinnerten
ſich der ſchönen Muſik, Andere der Papageno-
pfeife, noch Andere der majeſtätiſchen Löwen,
welche darin auftreten und ſo waren denn
ſchon am Mittag des Zauberflötenabends ſämmt-
liche Billets vergriffen ein ſehr ſeltener Fall,
über den der Director ſich nicht wenig freute.
Aber, o Jammer als B. eben ſchmunzelnd
noch einmal den Kaſſenbeſtand überblickt, da
bringt ein kleiner zerriſſener Junge dem Direc-
tor einen mit ſeltſamen Siegellack verkleiſterten
Brief, in welchem die unumſtößliche Heiſer-
keit des erſten Tenoriſten plötzlich eingetreten iſt.

Der Director, welcher es trotz ſeiner für
Merſeburg ganz erträglichen Leiſtungen ſelten
zu einem vollen Hauſe gebracht, ſollte heute um
die Zauberflöte, um dieſe ſchöne Einnahme

kommen, wegeneines plötzlich eingetretenen hei-
ſern Tenoriſten? Unmöglich

Es war keine Zeit zu verlieren, und B. eilte
in ſeiner Herzensangſt zu einem jungen, talent-
vollen Dilettanten, der gerade in Merſeburg
anweſend war und von dem er wußte, daß er
früher die Partie des Tamino einſtudirt, aber
freilich noch niemals auf den heißen Brettern
geſtanden hatte. Bitten und Beſchwörungen
des verzweifelten Theaterdirectors bewegen end
lich den Dilettanten, einen erſten theatraliſchen
Verſuch zu wagen, um dadurch B. die Ein-
nahme zu retten. Was liegt daran denkt
er, es mag gehen wie es will, ich bin ja fremd
hier, und intereſſant wird die Geſchichte jeden
falls. Er erklärt ſich alſo bereit, den Tamino
zu ſingen, und zwar ohne Probe, denn zu die
ſer war keine Zeit mehr übrig nur eine Be
dingung ſtellt er, daß der Director vor Beginn
der Oper einen hohen Adel und das verehrungs

Thlr. ſgr. pf. J ſgr. v.Gerſte. 9 9 1 15 m bis 1 17 6

Hafer 8würdige Publikum devoteſt unterrichte von der
Heiſerkeit und um Nachſicht bäte, für den bis
jetzt noch unaufgetretenen Tamino.

Bis hierher war Alles gut da zeigte ſich
ein neues Hinderniß. Der Remplacant hatte
wohl die Geſangspartie des Tamind im
Kopfe, keineswegs aber die Sprechpartie.
Jetzt konnte indeß den kühnen Director nichts
mehr incommodiren, die Zauberflöte mußte
heute gegeben werden und wenn die Welt zu-
ſammengeſtürzt wäre. Der heiſere Tenoriſt
konnte zwar nicht ſingen, aber ſprechen mußte
er, da half ihm keine Macht der Welt. Und
ſo ging denn endlich nach ſo mannigfachen An-
ſtrengungen die Zauberflöte glücklich los und
zwar mit zwei Tamino's! Hatte der eine
ausgeſungen, ſo verſchwand er hinter den
Couliſſen und ließ den andern vor, damit er
rede, war dieſer fertig, ſo räumteer gemüth-
lich dem ſingenden Doppelgänger das Feld.
So ging es fröhlich bis zu jenem Theile der
Oper wo Sprechen und Singen ſich ſo
unmittelbar in der Rolle des Tamino folgt,
das an ein Abgehen des Einen oder Andern
nicht zu denken war, hier gebot die eiſerne Noth-
wendigkeit, dem Publikum den Anblick beider
Tamino's zu gleicher Zeit zu gewähren und
man kann alſo wohl ſagen daß die Zauber-
flöte noch nirgends menſchenverſchwenderiſcher
gegeben wurde, als in Merſeburg.

Beſſer zwei Tamino's, als wie gar keiner;
aber ſehr hübſch war es doch und noch heute
laſſen es ſich manche Merſeburger nicht einre-
den daß Mozart die Zauberflöte nur für ei-
nen Tamino componirt hat.

Bewegung machen!
Zu einem ſehr berühmten Arzt kam ein

kränklich ausſehender Menſch und klagte über
verſchiedene üble Zuſtände. Der Docetor be-
fragte ihn ſehr umſtändlich über dies und jenes,
endlich ſprach er mit wichtiger Aesculapmiene:
„Mein Freund! Eure Krankheit iſt nichts als
Hypochondrie, darum macht Euch fleißig
Bewegung, das iſt die Univerſalmedizin da



für.“ „Ach, entgegnete der Patient, was ſoll
ich armer Mann denn noch für eine Bewegung
machen ich bin ja ſchon ſeit zwanzig Jah
ren reitender Poſtillon.“

(1238) Auktion.Montags den 28. September e., Vormit-
tags 11 Uhr, ſollen auf hieſigem Bahnhofe
folgende Gegenſtände: 14 Stück hölzerne Pum-
penröhre, 2 eichene Jungfern, 10 Stück Leer-
bogen, 10 Curvenſtücke von 2zölligen Pfoſten,
4 Treppen zu Tretpumpen eine Menge alter
Karrengeſtelle alte Fäſſer und Theertonnen,
ſo wie gutes trockenes Brennholz in einzelnen
Haufen, meiſtbietend gegen ſofortige Bezahlung
verkauft werden wozu Bietungsluſtige hier-
mit eingeladen werden.

Merſeburg, den 22. September 1846.
Der Bahnhofs Jnſpektor

A. Lehmann.
Auflöſung der zweiſylbigen Charade im vorigen Stück

Steinbrnch.

Mit der Poſt als unbeſtellbar
mene Briefe

1). An Seilermſtr. Hrn. Schönrich in Freibuxg 2) an
Hrn. Bertram in Altona 3) an Müllergeſell Gottlieb
Kohlberg in Goddula 4) an Ortsrichter Hrn. Peter in
Oppin.

Merſeburg den 21. September 1846.
Königliches Poſt-Amt.

zurückgekom

Am 16. Sonntag en Trinitatis predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Herr Adj. Böhme;

Nachm. Herr Diac. Simon.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich;

Nachm. Herr Diac. Schelbbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Wallenburg.

Am Michaelisfeſte predigen in der
Schloß u. Domkirche: Herr Adj. Böhme.
Stadtkirche: Herr Senior Heydenreich.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. PF aeak,
Stadt. Geboren: dem Bürger, Kauf und Han-

delsherrn Peckolt eine Tochter dem Buchbindergehülfen
7 L

Adler eine Tochter dem Schauſpieler Schmidt aus Leip
zig eine Tochter. Geſtorben: die einzige Tochter des
Ziegeldeckergeſellen Theile, 3 Tage alt, an Schwäche.

Nenmarkt. Geboren: dem Richter Köthe in
Venenien ein Sohn dem Schiffer Rötzſcher ein Sohn
einer ledigen Perſon ein Sohn.

Altenburg. Geboren: dem Bürger und ſtifts-
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ſtändiſchen Rendanten Weiſe eine Tochter. Geſtor-
ben: die hinterlaſſene Wittwe des Schneidermeiſters Schmei-
ßer in Großkayna, 63 Jahr alt, am Steckfluß.

Kirchennachr. von Schaafſtädt: Augnuſt.
Geboren: dem Seifenſiedermeiſter Seidler eine Toch

ter dem Bürger Kummer eine Tochter dem Bürger Fiſcher
ein Sohn dem Glaſermeiſter Teichmann eine Tochter.
Getrauet: J. D. Hellmuth aus Niederſchmon mit Frau
Marie Chriſtiane verwittwete Trautmann eben daher der
Maurer J. F. Fiſcher mit Jagfr. A. M. Kloß aus Steundten
der Dienſtknecht J. F. Huth mit J. D. Ruppert. Ge-
ſtorben: Friedericke Emilie, jüngſtes Kind des Handar-
beiters Fr. Ruppert, 4 Jahr alt, an Krämpfen Johanne
Sophie, uneheliches Kind der Johanne Chriſtiane Költzſch,
7 Monate alt, an Abzehrung Johanne Sophie Schulze,
nachgelaſſene Wittwe des verſtorbenen Schueidermeiſters
Ehr. Fr. Schulze, 58 Jahr alt, an Bruſtkrankheit Julius
Franz, jüngſtes Kind des Bürgers J. G. Heinrich, 7 Wo-
chen alt, an Krämpfen Johanne Amalie, nachgelaſſene
jüngſte Tochter des verſtorbenen Barbiers H. Richter,
6 Wochen alt, an Krämpfen Jda Liſette, jüngſtes Kind
des Färbermeiſters K. A. Kathe, 84 Monat alt, an Krämpfen;
der Bürger und Gaſthalter J. Chr. Bönig, 54 Jahr 1 Mo-
nat alt, an Bruſtwaſſerſucht; die Almoſengenoſſin Joh.
R. Ruppert, 69 Jahr alt, an Auszehrung Panline, das
jüngſte Kind des Kommunrendant und Poſtexpedient Grimm,
13 Wochen alt, an Krämpfen.

Kirchennachr. von Schkenditz: Auguſt.
Geboren: dem Mühlknappen Schirmer ein Sohn

dem Einwohner Mehnert ein Sohn einer ledigen Perſon
ein Sohn dem Einwohner Winter ein Sohn einer ledi-
gen Perſon ein Sohn dem Klempnermeiſter Kunze ein
Sohn dem Einwohner Wille ein Sohn dem Maurer
Franke eine Tochter. Getrauet: der Königl. Ober
Landes Gerichts Referendar und Land und Stadt Ge
richts Actuar Marx allhier mit Jgfr. A. T. Aßmann von
Torgau der Einwohner Schubert mit J. D. W. Walther
der Schäfer Müller allhier mit Jgfr. J. F. Ehlitſch von
Merſeburg der Schuhmachermeiſter Hennig mit J. Ch.
Schrön; der Capellmeiſter am Stadttheater in Leipzig
Stegmayer mit A. Fricke van Leipzig der Schneidermei
ſter Oehmig von Gröbers mit Jgfr. H. W. Kirchhef von
hier der Schriftſetzer Eichmann von Leipzig mit M. E.
Stolle von Weida der Schloſſer Fix von Leipzig mit
Jgfr. J. Ch. Z. Emmrich von da der Kaſſen Aſſiſtent
Luther mit Jgfr. A. A. F. Taubert der Maurer Berg-
mann mit F. A. Engelmann der Kuüpferdrucker Weber
von Leipzig mit L. W. Gerhardt von Weißenfels. Ge
ſtorben: eine Tochter des Einwohners Klepzig im 2.
Monat eine unehel. Tochter, im 6. Monat eine Tochter
des Sattlermeiſters Wolf in der 3. Woche eine unehel.
Tochter, im 4. Monat eine Tochter des Einwohners H
tel, im 2. Jahre der Königl. Regierungs Secretair Kuntze,
im 65. Jahre eine hinterlaſſene Tochter des Rathsdieners
Stabernack, im 7. Jahre der Schloſſermeiſter Schmidt,
im 81. Jahre eine Tochter des Bezirksgefreiten Heinicke,
im 2. Jahre eine unehel. Tochter, im 4. Monat eine
Tochter des Einwohners Trothe, im 141. Monat die hin
terlaſſene Wittwe des Bürgers Roßberger, im 73. Jahre
eine unehel. Tochter, im 7. Monat.
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